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14. Evangelische Landessynode

Beilage 18

Ausgegeben im Februar 2010

Entwurf des Rechtsausschusses

Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung  
der Württembergischen Evangelischen Landessynoade

vom �

Gemäß § 20 Abs. 2 Kirchenverfassungsgesetz in Verbin-
dung mit § 32 Geschäftsordnung der Landessynode wird 
beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung der Württembergischen Evangeli-
schen Landesynode vom 29. November 1984 (Abl. 51  
S. 248), zuletzt geändert durch Beschluss vom 24. Okto-
ber 2007 (Abl. 62 S. 612), wird wie folgt geändert: 

1.	Nach § 5 wird folgender neuer § 5a eingefügt:

�§ 5a

Bildung der Gesprächskreise

(1) Synodale können sich zu Gesprächskreisen zusam-
menschließen. Gesprächskreise sind Vereinigungen von 
mindestens fünf Synodalen. Jeder Gesprächskreis wählt 
einen Leiter.

(2) Die Bezeichnung eines Gesprächskreises, der Name 
des Leiters sowie die Namen ihrer Mitglieder werden dem 
Präsidenten schriftlich mitgeteilt.�

2.	�In § 18 Satz 2 wird vor dem Wort �Vorberatung� das 
Wort �erneuten� eingefügt.

3.	§ 25 wird wie folgt geändert:

a)	In Absatz 1 wird Satz 1 durch folgende Sätze ersetzt:

�Soweit nichts anderes bestimmt ist, entscheidet bei Ab-
stimmungen die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen, 
mindestens jedoch mehr als die Hälfte der nach § 18 

Absatz 1 KV zur Beschlussfähigkeit erforderlichen Mitglie-
derzahl. Für Wahlen gilt einfache Mehrheit, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.� 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

�(2) Enthält sich ein Mitglied der Abstimmung, so gilt seine 
Stimme als nicht abgegeben. Bei geheimer Abstimmung 
gilt die Abgabe eines unbeschriebenen Stimmzettels als 
Stimmenthaltung.�

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Stuttgart, den �

Stuttgart, den 22. Januar 2010	
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Begründung: 

Zu Artikel 1 Nummer 1: 

In der langjährigen synodalen Praxis haben sich Ge-
sprächskreise herausgebildet. Sowohl in der bisherigen 
Fassung der Geschäftsordnung (�Leiter von Gesprächs-
kreisen�) als auch in den Synodalaussprachen (�Ge-
sprächskreisvoten�) wird der Begriff �Gesprächskreise� 
verwendet, ohne dass de�niert ist, was man darunter ver-
steht. Dies wird durch die ˜nderung erreicht.

Zu Artikel 1 Nummer 2:

Es handelt sich um eine Klarstellung.

Zu Artikel 1 Nummer 3:

Die bisherige Regelung, dass Enthaltungen als Nein-Stim-
men gelten, erlaubt es Synodalen nicht, durch Enthaltung 
zum Ausdruck zu bringen, dass man zwar dem Beantrag-
ten nicht voll umfänglich zustimmen kann, es aber den-
noch akzeptiert und sich der Mehrheit anschließt. Dies 
wird durch die ˜nderung in Buchstabe b) ermöglicht.

Daraus folgend könnten Beschlüsse mit einer sehr gerin-
gen Anzahl von Ja-Stimmen gefasst werden. Um dies zu 
verhindern, wird ein Quorum an Ja-Stimmen in Buchstabe 
a) eingeführt.


